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VDV-Schrift 755 – Streckenkenntnisrichtlinie – Überarbeitung und Möglichkeit 
zur Stellungnahme (FRIST: 18.12.2023) 
Die vollständig überarbeitete VDV-Schrift 755 – Streckenkenntnisrichtlinie – liegt 
im Entwurf vor. Um Stellungnahmen zu dem beiliegenden Entwurf wird gebeten. 

Unser Zeichen: EB 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die VDV-Schrift 755 – Streckenkenntnisrichtlinie – ist eine Verbandsempfehlung 
an die Eisenbahnen, wie diese ihre Sicherheitspflichten im Hinblick auf das sichere 
Befahren von Strecken umsetzen können. Diese Richtlinie wurde in einer interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe aus Fachleuten bundeseigener und nichtbundeseigener Ei-
senbahnen, des Eisenbahn-Bundesamtes, der Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv-
führer und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. nun einer vollstän-
digen Überarbeitung unterzogen. Der so entstandene Entwurf liegt den Fachleuten 
der Branche nun zur Stellungnahme vor. 

Im Rahmen der Überarbeitung wurde der Inhalt der Schrift klarer strukturiert, vor 
allem sind die Schutzziele und Inhalte der Streckenkenntnis des Triebfahrzeugfüh-
rers nun klarer herausgearbeitet. Neben dem weitgehend unveränderten Verfahren 
des Erwerbs der Streckenkenntnis durch Anschauen und der eingeschränkten Stre-
ckenkenntnis wird als drittes Verfahren die systemische Streckenkenntnis auf um-
fangreich ausgerüsteten Strecken und bei anzeigegeführten Zügen beschrieben. Die 
vollständig neu gefasste Anlage 1 analysiert die Eigenschaften einer Strecke und 
stellt nun dar, welche Eigenschaften einer Strecke vom Triebfahrzeugführer durch 
die Streckenkenntnis erfasst werden sollen. In Anlage 5 des vorliegenden Entwurfs 
(Seite 71 ff.) ist in einer Synopse der aktuelle Entwurf der Ausgabe 2016 der VDV-
Schrift 755 gegenübergestellt. 

Wir bitten Sie, den beiliegenden Entwurf einer kritischen Durchsicht zu unterziehen 
und uns etwaige Einsprüche, Änderungs- und Ergänzungswünsche spätestens bis 
zum 18. Dezember 2023 zukommen zu lassen. Dabei unterbreiten Sie bitte jeweils 
ganz konkret alternative Formulierungsvorschläge zu kritikbefangenen Regelungen 
und begründen diese entsprechend. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie das bei-
gefügte Rückmeldeformular benutzen. Hören wir bis zum angegebenen Zeitpunkt 
nichts von Ihnen, gehen wir davon aus, dass Sie mit den niedergelegten Regelungen 
einverstanden sind. 

23. Oktober 2023 
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Ihre Stellungnahmen senden Sie bitte – vorzugsweise per E-Mail – an: 

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 
Herrn Dipl.-Volkswirt Götz Walther, Fachbereichsleiter Eisenbahnbetrieb 
Leipziger Platz 8 
10117 Berlin 
info@vdv-regelwerke.de 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Götz Walther 
 
Fachbereichsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 


